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I. Einleitung

„Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das Gleiche.“ Hinter 
dieser in vielen Varianten kursierenden Redensart steckt die Erkenntnis, 
dass die Inanspruchnahme selbst von elementaren Rechten mit verschiede­
nen Hindernissen verbunden sein kann. Es gehört zum Kernauftrag des 
Rechts- und Sozialstaats1, dafür Sorge zu tragen, dass Rechtsschutzsuchen­
de sich nicht auf Grund seiner Strukturen von vornherein von der Inan­
spruchnahme ihrer Rechte abgehalten sehen oder an unnötigen rechtlichen 
Hürden scheitern.2 Recht muss für alle Menschen zugänglich sein, indem 
Hindernisse beseitigt und Verfahrensbeteiligte durch Hilfestellungen befä­
higt werden, ihre Rechte wahrzunehmen. Dies gilt auch und in besonderem 
Maße für soziale Rechte. Hierzu nimmt der Gesetzgeber bereits die Verwal­
tung in die Pflicht. So haben die Leistungsträger die Berechtigten über ihre 
Rechte zu informieren (§§ 13-15 SGB I) und bei Ausführung der Sozialleis­
tungen auf deren Zugänglichkeit und auf Barrierefreiheit hinzuwirken (§ 17 
Abs. 1 Nrn. 3, 4 SGB I).3 Bei Konflikten mit der Verwaltung steht jedermann 
der Rechtsweg zu den Gerichten offen (Art. 19 Abs. 4 GG). Mit der Sozial­
gerichtsbarkeit wurden von den Verwaltungsbehörden getrennte, besondere 
Verwaltungsgerichte geschaffen (§ 1 SGG), die mit der Aufgabe betraut 
sind, gleichen und wirksamen Rechtsschutz zu bieten. Welche Maßnahmen 
der Gesetzgeber ergriffen hat, um diesen Anspruch einzulösen und mit 
welchen Herausforderungen die Sozialgerichtsbarkeit bei der Sicherstellung 
gleichen und wirksamen Rechtsschutzes konfrontiert ist, wird nachfolgend 
anhand von ausgewählten Fragestellungen behandelt.

1 Luik, Zugang zum Recht für Menschen mit Behinderungen, S. 167.
2 S. dazu instruktiv auch Rudolf, Rechte haben – Recht bekommen.
3 Vgl. Welti, DVfR Forum D, D-7-2016; Welti, DVfR-Forum D, D-8-2016.
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II. Niederschwelligkeit des sozialgerichtlichen Rechtsschutzes

1. Überblick

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG verpflichtet die Rechts­
weggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG den Gesetzgeber, einen wirkungsvollen 
Rechtsschutz sicherzustellen. Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes ver­
langt nicht nur, dass jeder potenziell rechtsverletzende Akt der Verwaltung 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht der richterlichen Prüfung unter­
stellt ist; vielmehr müssen die Gerichte den betroffenen Rechten auch tat­
sächliche Wirksamkeit verschaffen. Der Zugang zu einer gerichtlichen Ent­
scheidung in der Sache darf daher in keinem Fall ausgeschlossen, faktisch 
unmöglich gemacht oder in unzumutbarer, durch Sachgründe nicht mehr 
zu rechtfertigenden Weise erschwert werden.4 Diese verfassungsrechtlichen 
Vorgaben spielen in den Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz (SGG), 
bei denen besonders häufig sozial schwächere, rechtlich nicht bewanderte 
Verfahrensbeteiligte Rechtsschutz suchen, eine besondere Rolle.5 Das an 
der Verwirklichung materiellen Rechts ausgerichtete sozialgerichtliche Ver­
fahren ist daher bewusst niederschwellig, beteiligten-6 bzw. klägerfreund­
lich7 ausgestaltet, wie an den Einzelregelungen des SGG seit seiner Einfüh­
rung vielfach sichtbar wird.8

2. Gerichtskostenfreiheit

Nach § 183 S. 1 SGG ist das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichts­
barkeit für Versicherte, Leistungsempfänger einschließlich Hinterbliebe­
nenleistungsempfänger, Menschen mit Behinderungen oder deren Sonder­
rechtsnachfolger nach § 56 SGB I kostenfrei, soweit sie in dieser jeweiligen 
Eigenschaft als Klägerinnen und Kläger oder Beklagte beteiligt sind. Der 
Grundsatz der Kostenfreiheit soll verhindern, dass der in der Vorschrift 

4 BVerfG, Beschluss vom 21.09.2023, 2 BvR 825/23, juris Rn. 29; BVerfG, Beschluss vom 
24.07.2018, 2 BvR 1961/09, juris Rn. 34.

5 Grundlegend bereits BVerfG, Beschluss vom 22.01.1959, 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124, 
juris Rn. 7 ff.

6 Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 275.
7 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.01.2017, L 3 U 995/16, juris Rn. 14; Kržič 

Bogataj, Klägerfreundlichkeit als Prinzip des Sozialgerichtsverfahrens; Masuch/Spell­
brink, Das Gerichtsverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz, S. 449.

8 BVerfG, Beschluss vom 22.01.1959, 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124, juris Rn. 34 ff.
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genannte Personenkreis aus ökonomischen Gründen von der Inanspruch­
nahme gerichtlichen Rechtsschutzes abgehalten wird, und dient damit dem 
chancengleichen Zugang zu den Sozialgerichten.9 Er wurde im Rahmen des 
6. SGG-Änderungsgesetzes vom 17.08.200110 bewusst beibehalten.11 Die Re­
gelung des § 183 S. 1 SGG wird durch den Verweis des § 193 Abs. 4 SGG auf 
§ 184 Abs. 1 SGG flankiert, wodurch der kostenprivilegierte Personenkreis 
ebenfalls vom Risiko freigestellt wird, im Falle des Unterliegens mit den 
Aufwendungen der Sozialleistungsträger belastet zu werden.

Die Gerichtskostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens wird vor 
dem Hintergrund der nicht zu leugnenden Belastung der Sozialgerichtsbar­
keit durch sog. Vielkläger, die den gerichtlichen Rechtsschutz zu einem 
erheblichen Teil auch aus sachfremden Erwägungen in Anspruch nehmen, 
in jüngerer Zeit (erneut) infrage gestellt.12 Entsprechenden Überlegungen 
sind jedoch die Ergebnisse eines von Braun, Buhr, Höland und Welti im 
Auftrag des BMAS erstellten Gutachtens aus dem Jahr 2008 entgegenzuhal­
ten, das sich mit den Folgen der Einführung einer allgemeinen Verfahrens­
gebühr im sozialgerichtlichen Verfahren auseinandersetzt.13 Sie konnten 
im Rahmen einer Befragung von Klägerinnen und Klägern in Erfahrung 
bringen, dass im Falle der Abschaffung der Gebührenfreiheit im stärkeren 
Maße Erst- als Mehrfachkläger vom Klagen abgehalten würden, so dass 
sich damit gerade diejenigen Klägergruppen weniger beeindrucken ließen, 
die in besonderem Maße zum Klageaufkommen beitragen. Demgegenüber 
würden gerade die Klägerschichten von der Inanspruchnahme gerichtli­
chen Rechtsschutzes abgehalten, bei denen am wenigsten gewiss ist, dass 
ihre Klagen von Anfang an aussichtslos sind. Die Autorin und Autoren 
des Gutachtens geben weiterhin zu bedenken, dass die Einführung von 
Gerichtsgebühren die Gerichte voraussichtlich nicht entlasten würde, da 
in einem solchen Fall mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem verstärk­
ten Rückgriff auf – aus richterlicher Sicht arbeitsintensive – Anträge auf 
Prozesskostenhilfe (PKH) zu rechnen wäre.14 Entsprechende Überlegungen 

9 Straßfeld in: Jansen, SGG, § 183 Rn. 2.
10 BGBl. 2001 I, S. 2144.
11 BT-Drs. 14/5943, S. 28.
12 Vgl. Bockholdt, NZS 2020, S. 169, 177 f.; Schur, Nach der Reform ist vor der Reform?, 

S. 84 ff.
13 S. als Buchveröffentlichung Braun/Buhr/Höland/Welti, Gebührenrecht im sozialge­

richtlichen Verfahren; und die Zusammenfassung Welti/Höland/Braun/Buhr, Soz­
Sich 2008, S. 308, 308 ff.

14 Welti/Höland/Braun/Buhr, SozSich 2008, S. 308, 316.
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vermögen auch heute noch zu überzeugen. Sachgerechter als eine allge­
meine Beseitigung der Gebührenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens 
oder die Einführung einer „Vielklägergebühr“ erscheint es, eine eindeutig 
missbräuchliche Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes im kon­
kreten Einzelfall mit der Verhängung von Verschuldenskosten (§ 192 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 SGG) zu beantworten.15

3. Verzicht auf Anwaltszwang

Ausdruck der Niederschwelligkeit des sozialgerichtlichen Verfahrens ist 
weiterhin das Recht der Beteiligten aus § 73 Abs. 1 SGG, sich vor den 
Sozialgerichten und Landessozialgerichten selbst zu vertreten.16 Während 
die Arbeitsgerichtsbarkeit (§ 11 Abs. 4 S. 1 ArbGG), die ordentliche Gerichts­
barkeit (§ 78 Abs. 1 ZPO) und die Verwaltungsgerichtsbarkeit (§ 67 Abs. 4 
S. 1 VwGO) einen Vertretungszwang (spätestens) in der Berufungsinstanz 
vor den Obergerichten vorsehen, ist dieser im sozialgerichtlichen Verfahren 
auf das Bundessozialgericht beschränkt (§ 73 Abs. 4 S. 1 SGG). Daneben er­
öffnet der Katalog des § 73 Abs. 2 S. 2 SGG den Beteiligten die Möglichkeit, 
sich statt von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt (§ 73 Abs. 2 
S. 1 SGG) u.a. von volljährigen Familienangehörigen, Gewerkschaften oder 
Sozialverbänden vertreten zu lassen.17 Vergleichbare Vertretungsbefugnisse 
sind zwar auch in den anderen öffentlich-rechtlichen Prozessordnungen 
vorgesehen, haben jedoch im sozialgerichtlichen Verfahren eine deutlich 
größere praktische Bedeutung.18

4. Richterlichte Hinweis- und Hinwirkungspflichten

Damit auch rechtlich unerfahrene Bürgerinnen und Bürger ihre Verfahren 
selbst betreiben können, ohne ihre Rechtsposition zu gefährden, enthält 
das sozialgerichtliche Verfahren zudem vielfältige Hinweis- und Hinwir­

15 So auch Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 280; Masuch/Spellbrink, Das Ge­
richtsverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz, S. 445 f.; Roller, NZS 2021, S. 508, 516.

16 Vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.02.2024, L 8 R 822/23, juris Rn. 31; 
Adolf in: jurisPK-SGG, § 151 Rn. 8; Kržič Bogataj, Klägerfreundlichkeit als Prinzip des 
Sozialgerichtsverfahrens, S. 162.

17 Vgl. Welti, Verbände vor den Sozialgerichten, S. 119 ff.
18 Harks, NZS 2018, S. 49, 54.
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kungspflichten.19 Diese setzen schon unmittelbar nach der Klageerhebung 
ein. Entspricht bereits eine Klage nicht den niederschwelligen Mindestan­
forderungen des § 92 Abs. 1 SGG, ist die oder der Vorsitzende verpflichtet, 
auf diesen Umstand hinzuweisen und die Klägerin oder den Kläger nach 
§ 92 Abs. 2 SGG zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimm­
ten Frist aufzufordern. Im (weiteren) schriftlichen Verfahren hat die oder 
der Vorsitzende nach § 106 Abs. 1 SGG – vor allem bei rechtskundig nicht 
vertretenen Verfahrensbeteiligten20 – darauf hinzuwirken, dass Formfehler 
beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenü­
gende Angaben tatsächlicher Art ergänzt sowie alle für die Feststellung und 
Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden. 
In der mündlichen Verhandlung, Kernstück des gerichtlichen Verfahrens,21 

hat die oder der Vorsitzende das Sach- und Streitverhältnis mit den Betei­
ligten zu erörtern und erneut dahin zu wirken, dass sie sich über erhebli­
che Tatsachen vollständig erklären sowie angemessene und sachdienliche 
Anträge stellen (§ 112 Abs. 2 S. 2 SGG). Da das Gericht über die von der 
Klägerin oder dem Kläger erhobenen Ansprüche zu entscheiden hat, ohne 
an die Fassung der Anträge gebunden zu sein (§ 123 SGG), obliegt es ihm 
nach der Auslegungsregelung des § 133 BGB, den wirklichen Willen der 
Verfahrensbeteiligten zu bestimmen. Die angemessene Auslegung dient da­
bei der Garantie effektiven Rechtsschutzes.22 Die mündliche Verhandlung 
bietet vor allem nicht rechtskundig vertretenen Beteiligten, die sich schrift­
lich nicht klar genug ausdrücken können, die Möglichkeit, ihr Anliegen 
im persönlichen Gespräch deutlich zu machen.23 Im Zweifel ist davon 
auszugehen, dass nach Maßgabe des Meistbegünstigungsprinzips alles be­
gehrt wird, was der Klägerin oder dem Kläger aufgrund des Sachverhalts 
rechtlich zusteht.24 Hat das erstinstanzliche Gericht wegen unzutreffender 
Auslegung des Klageantrags den Streitgegenstand nicht vollständig erfasst, 

19 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 22.01.1959, 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124, juris Rn. 36; 
Mushoff in: jurisPK-SGG, § 106 Rn. 30.

20 BSG, Beschluss vom 17.12.2024, B 7 AS 81/24 B, juris Rn. 3.
21 BSG, Beschluss vom 16.12.2021, B 9 V 10/21 B, juris Rn. 25.
22 BSG, Beschluss vom 08.09.2015, B 1 KR 19/15 B, juris Rn. 6.
23 Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 278; s. ferner den Beitrag von Welti in 

diesem Band.
24 BSG, Beschluss vom 27.06.2019, B 5 R 101/18 B, juris Rn. 9.
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hat das Landessozialgericht im Berufungsverfahren über das Begehren zu 
befinden.25

III. Amtsermittlungsgrundsatz

1. Bedeutung für den gleichen Zugang zum Recht

Da in sozialgerichtlichen Verfahren rechtlich unerfahrene Bürgerinnen 
und Bürger typischerweise in stark ausdifferenzierten und mitunter medi­
zinisch geprägten Rechtsbereichen einer hochspezialisierten Verwaltung ge­
genüberstehen und das Verfahrensrecht ihnen das Recht gibt, den Rechts­
streit in den Tatsacheninstanzen selbst zu führen, ist es erforderlich, dass 
der tatsächliche Lebenssachverhalt von mit dieser Materie vertrauten, un­
abhängigen Berufsrichterinnen und Berufsrichtern aufgeklärt wird. Dem 
Amtsermittlungsgrundsatz des § 103 SGG kommt daher im Sozialgerichts­
prozess eine herausragende Bedeutung zu. Er ist Ausdruck des Anspruchs 
auf effektiven Rechtsschutz26 sowie der Beteiligtenfreundlichkeit27 des so­
zialgerichtlichen Verfahrens und der Gewinnung materieller Wahrheit ver­
pflichtet.28 Dieser Bedeutung des Amtsermittlungsgrundsatzes entspricht 
es, dass die Berufungsinstanz nach § 157 SGG als vollwertige zweite Tat­
sacheninstanz ausgestaltet ist, in der auch neu vorgebrachte Tatsachen 
und Beweismittel zu berücksichtigen sind.29 Auf diese Weise können die 
erstinstanzlichen Sachverhaltsermittlungen im zweiten Rechtszug – soweit 
geboten – noch ergänzt werden.

2. Konsequenzen

Der Amtsermittlungsgrundsatz verpflichtet das Gericht, alle Maßnahmen 
zur Aufklärung des Sachverhalts vorzunehmen, zu denen es sich von 
seinem sachlich-rechtlichen Standpunkt gedrängt fühlen muss.30 An die 

25 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 06.12.2024, L 8 SB 2779/24, juris Rn. 47; Keller 
in: Meyer-Ladwig/Keller/Schmidt, SGG, § 140 Rn. 2c.

26 BVerfG, Beschluss vom 24.09.2014, 2 BvR 2782/10, juris Rn. 52.
27 Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 276.
28 BSG, Beschluss vom 28.11.2019, B 8 SO 56/17 B, juris Rn. 13; von Wulffen/Becker, SGb 

2004, S. 507, 510.
29 BSG, Beschluss vom 25.01.2023, B 9 V 32/22 B, juris Rn. 14.
30 Vgl. BSG, Beschluss vom 24.09.2024, B 7 AS 57/24 B, B 7 AS 58/24 B, juris Rn. 8.
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Darlegung einer Rechtsverletzung durch die Beteiligten sind keine allzu 
hohen Anforderungen zu stellen.31 Ist das Rechtsschutzziel einer Klägerin 
bzw. eines Klägers erkennbar und liegt eine Schweigepflichtentbindung 
vor, rechtfertigt es eine ausbleibende Klagebegründung grundsätzlich nicht, 
von zweckdienlichen Ermittlungen abzusehen und die Klage – noch dazu 
unter Verzicht auf eine mündliche Verhandlung per Gerichtsbescheid (§ 105 
SGG) – abzuweisen.32

Nicht mit dem Amtsermittlungsgrundsatz in Einklang zu bringen ist die 
(wohl der gerichtlichen Ressourcenschonung dienende) Praxis mancher 
Sozialgerichte, der Aufklärung des Sachverhalts dienende Maßnahmen den 
Beteiligten aufzubürden. So ist höchstrichterlich seit langem geklärt, dass 
die Pflicht zur Amtsermittlung dem Verantwortungsbereich des Gerichts 
zugewiesen ist. Ermittlungen, zu denen es selbst ohne Mitwirkung der 
Beteiligten in der Lage ist, hat das Gericht grundsätzlich selbst vorzuneh­
men.33 Daher widerspricht es dem Amtsermittlungsgrundsatz und der 
Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens für den in § 183 SGG 
genannten Personenkreis, wenn das Gericht den Verfahrensbeteiligten auf­
erlegen würde, die für die Beurteilung des Gesundheitszustands erforder­
lichen – noch nicht vorliegenden – ärztlichen Unterlagen selbst bei den 
behandelnden Ärzten anzufordern.34 Die Erfahrung zeigt, dass es selbst 
für die Sozialgerichte ein mitunter mühsames Geschäft ist, von allen be­
handelnden Ärztinnen und Ärzten zeitnah aussagekräftige Befundberichte 
zu erhalten. Es ist daher auch unter dem Gesichtspunkt der Verfahrens­
beschleunigung und des effektiven Rechtsschutzes dysfunktional, noch 
dazu gesundheitlich angeschlagene Klägerinnen und Kläger hiermit zu 
belasten. Im Widerspruch zur höchstrichterlichen Rechtsprechung35 steht 
daher auch eine jüngere Entscheidung des SG Karlsruhe, wonach die Über­
setzungsbeibringung von in einer fremden Sprache vorgelegten Urkunden 
nach § 202 SGG i.V.m. § 142 ZPO grundsätzlich demjenigen obliege, der 
sich auf den Inhalt der Urkunde berufe. Dieser müsse im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zu Inhalt und Erheblichkeit vortragen. Wenn eine Erheb­
lichkeit dargelegt werde, sei die Einholung einer Übersetzung zu Lasten 

31 BVerfG, Beschluss vom 24.09.2014, 2 BvR 2782/10, juris Rn. 53; BVerfG, Beschluss 
vom 03.05.1995, 2 BvR 1023/94, juris Rn. 20.

32 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.07.2024, L 8 U 3224/23, juris Rn. 43.
33 BSG, Urteil vom 04.02.1988, 5/5b RJ 96/86, juris; LSG Baden-Württemberg, Urteil 

vom 13.09.2024, L 8 SB 337/24, juris Rn. 31.
34 Mushoff in: jurisPK-SGG, § 103 SGG Rn. 29.
35 BSG, Urteil vom 24.04.1980, 1 RJ 54/79, juris.
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der Staatskasse gleichwohl nur dann angezeigt, wenn die Beibringung dem 
Beteiligten selbst finanziell oder aus anderen Gründen unmöglich sei und 
dies substantiiert vorgetragen werde. Werde diesbezüglich trotz fachkundi­
ger Vertretung nicht substantiiert vorgetragen, vermindere sich der Amtser­
mittlungsgrundsatz regelmäßig auf Null und der Inhalt der Urkunde bleibe 
unberücksichtigt.36

Aus Art. 19 Abs. 4 GG folgt im Geltungsbereich des Amtsermittlungs­
grundsatzes zudem die Verpflichtung des Gerichts, einen zwischen den 
Beteiligten streitigen Verfahrensgegenstand einer grundsätzlich umfassen­
den tatsächlichen und rechtlichen Prüfung zuzuführen.37 Da die Richterin­
nen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit in der Regel über keine eigenen 
medizinischen Fachkenntnisse verfügen38, dürfen sie sich bei einem medi­
zinisch geprägten Sachverhalt grundsätzlich nicht allein mit einer Auswer­
tung eingeholter Befundberichte und einer Schlüssigkeitskontrolle der nach 
Aktenlage erstellten Stellungnahmen des ärztlichen Dienstes der Verwal­
tung begnügen, sondern haben im Regelfall selbst ein Sachverständigengut­
achten einzuholen; ein Rückgriff auf etwaige medizinische Gutachten, die 
im Verwaltungsverfahren angefertigt wurden, genügt zur Sachaufklärung 
durch das Tatsachengericht grundsätzlich nicht.39

3. Präklusion als Ausnahme

Erst durch das Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des 
Arbeitsgerichtsgesetzes vom 26.03.200840 wurde das sozialgerichtliche Ver­
fahren durch die fakultative Präklusionsregelung des § 106a SGG zum 
Ausschluss verspäteten Vorbringens ergänzt, von der sich der Gesetzgeber 
eine nachhaltige Straffung der sozialgerichtlichen Verfahren versprach. Es 
liegt allerdings auf der Hand, dass Präklusionsregelungen im sozialgericht­
lichen Verfahren ein Fremdkörper41 sind, da sie sich nur schwer mit dem 

36 SG Karlsruhe, Gerichtsbescheid vom 27.01.2020, S 2 SB 359/19, juris; mit krit. Anm. 
Loytved, jurisPR-SozR 6/2020 Anm. 6 u. Knospe, SGb 2023, S. 673, 677 ff.

37 BVerfG, Beschluss vom 24.09.2014, 2 BvR 2782/10, juris Rn. 52.
38 Vgl. BSG, Beschluss vom 26.05.2020, B 1 KR 7/19 B, juris; m. Anm. Udsching, jurisPR-

SozR 25/2020 Anm. 4.
39 LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.07.2024, L 14 R 843/23, juris Rn. 68; 

LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 07.04.2011, L 13 SB 80/10, juris; Westermann, 
jurisPR-SozR 11/2024 Anm. 4.

40 BGBl. 2008 I, S. 444.
41 Masuch/Spellbrink, Das Gerichtsverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz, S. 452.
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der Herstellung materieller Wahrheit verpflichteten Amtsermittlungsgrund­
satz in Einklang bringen lassen.42 Sie haben nach der Rechtsprechung des 
BVerfG strengen Ausnahmecharakter43 und setzen § 103 SGG nicht außer 
Kraft. Eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens ist daher nach § 106a 
Abs. 3 S. 3 SGG unzulässig, wenn es dem Gericht mit geringem Aufwand 
möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Beteiligten zu 
ermitteln. Unabhängig davon wäre es vor allem bei rechtlich unerfahrenen 
Verfahrensbeteiligten mit dem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz und 
dem Grundsatz der Beteiligtenfreundlichkeit nicht vereinbar, wenn die 
Gerichte zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung regelhaft vom 
Instrumentarium des § 106a SGG Gebrauch machten, um Vorbringen als 
verspätet zurückweisen zu können.44 Da der Streit über die Reichweite der 
Präklusion im Übrigen sogar noch zu einer Verkomplizierung des Verfah­
rens führen kann, verwundert es nach der Sichtung der veröffentlichten 
Rechtsprechung nicht, dass die Gerichte von § 106a SGG nur zurückhalten­
den Gebrauch machen.45

4. Gutachten nach § 109 SGG

Die Vorschrift des § 109 SGG ist eine besondere Konkretisierung der Klä­
gerfreundlichkeit des sozialgerichtlichen Verfahrens, die es in dieser Form 
in den anderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten nicht gibt.46 Auf 
Antrag einer Klägerin bzw. eines Klägers hat das Gericht eine Ärztin bzw. 
einen Arzt als Gutachter zu hören (§ 109 Abs. 1 S. 1 SGG). Die Anhörung 
kann davon abhängig gemacht werden, dass die Antragstellerin bzw. der 
Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer anderen Ent­
scheidung des Gerichts endgültig trägt (§ 109 Abs. 1 S. 2 SGG). Damit 
hat der Gesetzgeber eine bemerkenswerte Durchbrechung des Amtsermitt­
lungsgrundsatzes geschaffen.47 § 109 SGG dient in erster Linie dazu, aus 

42 Schmidt in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, § 106a Rn. 2.
43 BVerfG, Beschluss vom 19.03.2003, 2 BvR 1540/01, juris Rn. 13.
44 Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 282.
45 Mushoff in: jurisPK-SGG, § 106a Rn. 111 f.
46 Vgl. Kržič Bogataj, Klägerfreundlichkeit als Prinzip des Sozialgerichtsverfahren, 

S. 256 f.; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, § 109 Rn. 1; Masuch/Spell­
brink, Das Gerichtsverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz, S. 449; Roller in: Berch­
told, SGG, § 109 Rn. 3.

47 Vgl. BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 44; BSG, Beschluss vom 
26.01.1970, 7/2 RU 64/69, juris Rn. 8.
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rechtsstaatlichen Gründen einen Ausgleich bei der Beschaffung von Be­
weismitteln („Grundsatz der Waffengleichheit") zugunsten des Beteiligten 
zu sichern, der nicht wie ein Versicherungsträger oder eine Versorgungs­
behörde auf ärztlichen Sachverstand im eigenen Bereich zurückgreifen 
kann.48 Dazu wird den Beteiligten die Möglichkeit eröffnet, insbesondere 
nach Abschluss der Ermittlungen von Amts wegen, eine (weitere) Bewer­
tung durch eine Ärztin oder einen Arzt ihres Vertrauens in das Verfahren 
einzubringen und auf die gerichtlichen Tatsachenfeststellungen Einfluss zu 
nehmen.49 Die Vorschrift kann weiterhin den Rechtsfrieden fördern, indem 
das oft „diffuse Misstrauen“ vieler Klägerinnen und Kläger gegen die Objek­
tivität der behördlich oder seitens des Gerichts beauftragten Ärztinnen und 
Ärzte aufgefangen wird.50 Eine Initiative des Bundesrats51, die Vorschrift 
ersatzlos zu streichen, hat sich zu Recht nicht durchgesetzt.52 Es ist zwar 
nicht von der Hand zu weisen, dass die Stellung von Anträgen nach § 109 
SGG sozialgerichtliche Verfahren im Einzelfall deutlich verlängern kann.53 

Dies ist jedoch hinzunehmen. Gerade wenn aus Sicht einer Klägerin bzw. 
eines Klägers die vom Gericht eingeholten Gutachten nicht zu überzeugen 
vermögen und das Gericht zu weiteren Ermittlungen von Amts wegen nicht 
bereit ist, bietet § 109 SGG eine legitime Möglichkeit, das Rechtsschutzziel 
weiterzuverfolgen.

Dass ein entsprechendes Gutachten auf der Antragstellung eines Beteilig­
ten basiert und ggf. von diesem finanziert wird, nimmt ihm nicht den 
Charakter eines Gerichtsgutachtens.54 Nicht zu überzeugen vermögen da­
her Überlegungen55, Gutachten nach § 109 SGG per se einen geringeren 

48 BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 45; BSG, Urteil vom 20.04.2010, 
B 1/3 KR 22/08 R, juris Rn. 15; hessisches LSG, Urteil vom 04.05.2011, L 6 AL 86/10, 
juris Rn. 24.

49 BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 45; BSG, Urteil vom 20.04.2010, 
B 1/3 KR 22/08 R, juris Rn. 15; Pitz in: jurisPK-SGG, 2. Aufl. 2022, § 109 Rn. 6.

50 BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 45; BSG, Urteil vom 20.04.2010, 
B 1/3 KR 22/08 R, juris Rn. 15; hessisches LSG, Urteil vom 04.05.2011, L 6 AL 86/10, 
juris Rn. 24.

51 BR-Drucks. 34/05.
52 So auch Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, § 109 Rn. 1; Leitherer, Das 

Sozialgerichtsverfahren, S. 286; Masuch/Spellbrink, Das Gerichtsverfahren nach dem 
Sozialgerichtsgesetz, S. 449.

53 Vgl. Schur, Nach der Reform ist vor der Reform?, S. 88 und die Ergebnisse der empi­
rischen Untersuchung von Schweigler, Das Recht auf Anhörung eines bestimmten 
Arztes, S. 257.

54 BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 46.
55 Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 11.12.2019, L 13 SB 4/19, juris.
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Beweiswert beizumessen. Maßgebend ist allein der Wert des konkreten 
Gutachtens selbst, der durch die Sachkunde der oder des Sachverständigen 
sowie deren bzw. dessen Sorgfalt bei der Untersuchung und bei der Erstat­
tung des Gutachtens bestimmt wird. Über diesen Wert entscheidet das Ge­
richt gemäß § 128 Abs. 1 S. 1 SGG nach seiner freien, aus dem Gesamtergeb­
nis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung.56 Den gleichen Bedenken 
begegnet daher auch eine neuere Rechtsprechung, den Gutachten von als 
besonders klägerfreundlich bekannten Sachverständigen nach § 109 SGG 
(generell) eine regelmäßig außerordentlich geringe Überzeugungskraft bei­
zumessen.57

IV. Herstellung von Rechtsschutzgleichheit

1. Prozesskostenhilfe

a) Allgemeines

In seiner grundlegenden Entscheidung vom 22.01.1959 zum „Armenrecht“ 
hat das BVerfG eine verfassungsrechtliche Pflicht des Staates entwickelt, für 
eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemit­
telten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes zu sorgen.58 Während das 
Gericht diesen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Rechtsschutzgleichheit 
zunächst aus Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip 
des Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitet hatte, verortet es dieses für den gleichen 
Zugang zum Recht grundlegende Verfassungsgebot inzwischen im Grund­
recht auf Gleichbehandlung des Art. 3 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsge­
bot des Art. 20 Abs. 3 GG.59 Um einen nicht nur formalen gleichen Zugang 
zum Recht zu gewährleisten, sind verschiedene Vorkehrungen zu treffen, 
die auch Unbemittelten einen weitgehend gleichen Zugang zu den Gerich­
ten ermöglichen.60 Nicht nur in der Sozialgerichtsbarkeit am wichtigsten 
ist insoweit das Rechtsinstitut der Prozesskostenhilfe (PKH), das für das 
sozialgerichtliche Verfahren in § 73a SGG i.V.m. §§ 114 ff. ZPO geregelt ist.

56 BSG, Urteil vom 27.10.2022, B 9 SB 1/20 R, juris Rn. 46.
57 LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 14.07.2021, L 13 SB 13/21, juris Rn. 34 m.w.N.
58 BVerfG, Beschluss vom 22.01.1959, 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124.
59 Vgl. exemplarisch BVerfG, Beschluss vom 20.02.2020, 1 BvR 1975/18, juris Rn. 14.
60 BVerfG, Beschluss vom 20.06.2018, 1 BvR 1998/17, juris Rn. 15.
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b) Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen

Da sich Rechtsschutzgleichheit an denjenigen orientiert, die ihre Prozess­
aussichten vernünftig abwägen und dabei auch das Kostenrisiko berück­
sichtigen,61 begegnet es nach ständiger Rechtsprechung keinen verfassungs­
rechtlichen Bedenken, die Bewilligung von PKH – wie von § 73a Abs. 1 
SGG i.V.m. § 114 Abs. 1 ZPO gefordert – neben der Erfüllung der persönli­
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse davon abhängig zu machen, dass 
die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.62

Zu klären, wann im konkreten Einzelfall die Voraussetzungen des § 114 
Abs. 1 ZPO erfüllt sind, gehört zum „Kerngeschäft“ der Gerichte der Sozi­
algerichtsbarkeit und ist für die Zugänglichkeit und Beteiligtenfreundlich­
keit des sozialgerichtlichen Verfahrens von grundlegender Bedeutung. Die 
Gerichte überschreiten den Entscheidungsspielraum, der ihnen bei der 
Auslegung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale verfassungsrechtlich zu­
kommt, wenn sie einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer 
unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten die Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung unverhältnismäßig erschwert wird.63 Es verbietet 
sich, die Anforderungen an die Darlegung der Bedürftigkeit oder an die 
Erfolgsaussichten zu überspannen. Die entsprechende Prüfung darf nicht 
dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das 
summarische Verfahren der Entscheidung über die PKH zu verlagern. Das 
PKH-Verfahren will den Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern ihn erst 
zugänglich machen.64 Kommt eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht 
und liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit zum Nachteil der oder des Mittellosen ausgehen wird, 
läuft es dem Gebot der Rechtsschutzgleichheit zuwider, der oder dem Un­
bemittelten wegen fehlender Erfolgsaussicht ihres bzw. seines Begehrens 
PKH zu verweigern.65 Gleiches kann gelten, wenn ein Gericht eine Frage 
bereits im summarischen Nebenverfahren der PKH durchentscheidet, die 
verfassungsrechtlich umstritten ist.66

61 BVerfG, Beschluss vom 23.03.2022, 2 BvR 1514/21, juris Rn. 58.
62 BVerfG, Beschluss vom 29.11.2019, 1 BvR 2666/18, juris Rn. 11.
63 BVerfG, Beschluss vom 28.08.2022, 2 BvR 1814/21, juris Rn. 19.
64 BVerfG, Beschluss vom 20.02.2020, 1 BvR 1975/18, juris Rn. 16.
65 BVerfG, Beschluss vom 20.02.2002, 1 BvR 1450/00, juris.
66 BVerfG, Beschluss vom 12.02.2022, 1 BvR 1853/19, juris Rn. 7.
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c) Rechtsschutz gegen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe

Antragstellerinnen und Antragsteller können gegen die erstinstanzliche Ab­
lehnung von PKH durch die Sozialgerichte grundsätzlich Beschwerde zu 
den Landessozialgerichten erheben (§ 172 Abs. 1 SGG). Allerdings hat der 
Gesetzgeber das Beschwerderecht gegen die Ablehnung von PKH zum 
Zwecke der Entlastung der Landessozialgerichte nach Maßgabe des § 172 
Abs. 3 Nr. 2 lit. a bis c SGG zunehmend eingeschränkt.67 Dies hat zur Folge, 
dass gerade in vielen typischen Verfahren nach dem SGB II, bei denen 
das Sozialgericht die wirtschaftlichen Voraussetzungen von PKH verneint 
(§ 172 Abs. 3 Nr. 2 lit. a SGG) oder der Wert des Beschwerdegegenstands 
750 Euro nicht übersteigt (vgl. § 172 Abs. 3 Nr. 2 lit. b SGG i.V.m. § 144 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGG),68 eine Überprüfung erstinstanzlicher PKH-Ableh­
nungen durch das Landessozialgericht nicht stattfindet. Wissenschaftlich zu 
untersuchen, ob dieser Umstand Auswirkungen auf die Bewilligungspraxis 
der Sozialgerichte hat, erscheint vor dem Hintergrund der Bedeutung der 
Rechtsschutzgleichheit für das sozialgerichtliche Verfahren durchaus über­
legenswert.

2. Gleicher Zugang zum Recht für Menschen mit Behinderungen

a) Allgemeines

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG erschöpft sich das Benach­
teiligungsverbot wegen einer Behinderung des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG nicht in 
der Anordnung, Menschen mit und ohne Behinderungen rechtlich gleich 
zu behandeln. Vielmehr kann eine Benachteiligung auch vorliegen, wenn 
die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu 
derjenigen nicht behinderter Menschen durch gesetzliche Regelungen ver­
schlechtert wird, die ihnen Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vor­
enthalten, welche anderen offenstehen.69 Zur Sicherstellung eines gleichbe­
rechtigten und wirksamen Zugangs zur Justiz haben die Vertragsstaaten 
daher nach Art. 13 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention verfahrens­
bezogene und altersgemäße Vorkehrungen zu treffen, um Menschen mit 

67 Vgl. die Nachweise bei Karl in: jurisPK-SGG, § 178 Rn. 4 ff.
68 Vgl. hierzu LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.03.2024, L 2 AS 27/24 B, juris.
69 BVerfG, Beschluss vom 27.11.2018, 1 BvR 957/18, juris Rn. 2; BVerfG, Beschluss vom 

10.10.2014, 1 BvR 86/13, juris Rn. 5
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Behinderungen eine wirksame unmittelbare und mittelbare Teilnahme an 
allen gerichtlichen Verfahren zu erleichtern.

b) Hör- und sprachbehinderte Personen

Nach § 202 SGG i.V.m. § 186 Abs. 1 GVG erfolgt die Verständigung mit einer 
hör- oder sprachbehinderten Person in der mündlichen Verhandlung nach 
ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung 
ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Für die münd­
liche und schriftliche Verständigung hat das Gericht die geeigneten techni­
schen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person 
ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen. Im Falle einer Verletzung dieser gericht­
lichen Hinweispflicht liegt ein Verfahrensfehler vor, der die gerichtliche 
Festsetzung eines Ordnungsgeldes bei Nichterscheinen in einem Termin 
ermessensfehlerhaft erscheinen lässt.70

c) Barrierefreie Zugänglichmachung von Prozessdokumenten

Aus § 202 SGG i.V.m. § 191a Abs. 1 S. 2 GVG folgt die Verpflichtung des 
Gerichts, blinden und sehbehinderten Verfahrensbeteiligten Schriftsätze 
und andere Dokumente eines gerichtlichen Verfahrens barrierefrei zugäng­
lich zu machen. Ist der Streitstoff allerdings übersichtlich und sind die 
Verfahrensbeteiligten anwaltlich vertreten, dürfen diese nach Auffassung 
des BVerfG71, dem sich nach der Neufassung der Vorschrift jüngst das 
Bayerische Landessozialgericht72 angeschlossen hat, auf die Vermittlung 
durch die Bevollmächtigten verwiesen werden. Eine entsprechende prag­
matische Lösung73 scheidet jedenfalls in denjenigen sozialgerichtlichen 
Verfahren aus, in denen blinde Verfahrensbeteiligte sich selbst vertreten. 
Eine faktische Unterstützung durch Dritte ist nicht ausreichend, da bei 
einer entsprechenden Laienhilfe nicht ohne Weiteres eingeschätzt werden 
kann, ob diese den Streitstoff der blinden oder sehbehinderten Person in 

70 LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 19.05.2022, L 5 AS 456/22 B, L 5 AS 457/22 
B, L 5 AS 458/22 B, juris.

71 BVerfG, Beschluss vom 10.10.2014, 1 BvR 856/13, juris.
72 Bayerisches LSG, Beschluss vom 09.01.2025, L 2 U 313/24 B ER, juris.
73 Welti, SGb 2015, S. 533, 536.
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ausreichender Weise vermitteln kann und sie hinreichend für Nachfragen 
zur Verfügung steht.74 Gerade der der jüngsten Entscheidung aus München 
zugrunde liegende Sachverhalt, bei dem über Leistungen des Persönlichen 
Budgets nach dem Arbeitgebermodell gestritten wurde, lässt es klärungsbe­
dürftig erscheinen, wann in einem sozialgerichtlichen Verfahren noch von 
einem übersichtlichen Streitstoff im Sinne der Rechtsprechung des BVerfG 
gesprochen werden kann. Grundsätzlich gebietet es das Recht auf gleichen 
Zugang zum Recht, dass blinde und stark sehbehinderte Verfahrensbeteilig­
te die Möglichkeit haben, die ihr Verfahren betreffenden Dokumente selbst 
zur Kenntnis zu nehmen.75

d) Barrierefreiheit bei Begutachtungen

Aus der verfassungsrechtlichen Verpflichtung des Gerichts, bei der Anwen­
dung und Auslegung von verfahrensrechtlichen Vorschriften der spezifi­
schen Situation eines Verfahrensbeteiligten mit Behinderung so Rechnung 
zu tragen, dass dessen Teilhabemöglichkeit derjenigen eines nichtbehin­
derten Verfahrensbeteiligten gleichberechtigt ist76, ergeben sich auch Vor­
gaben bei der Aufklärung des Sachverhalts unter Hinzuziehung gerichtli­
cher Sachverständiger. Kann bei einer Klägerin oder einem Kläger auf 
Grund einer angeborenen seelischen Erkrankung ein Explorationsgespräch 
mit dem Sachverständigen in einer Klinik nicht ohne Weiteres zumutbar 
durchgeführt werden, hat das Tatsachengericht eine geeignete barrierefreie 
Exploration zu veranlassen und darf sich nicht mit einer eigentlich nicht 
ausreichenden Begutachtung nach Aktenlage begnügen.77

e) Bestellung besonderer Vertreter

Für nicht prozessfähige Beteiligte ohne gesetzlichen Vertreter kann die 
oder der Vorsitzende nach § 72 SGG bis zum Eintritt eines Vormundes, 
Betreuers oder Pflegers für das Verfahren einen besonderen Vertreter be­
stellen, dem alle Rechte, außer dem Empfang von Zahlungen, zustehen. 

74 BSG, Beschluss vom 18.06.2014, B 3 P 2/14 B, juris Rn. 11.
75 Welti, SGb 2015, S. 533, 536.
76 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.11.2018, 1 BvR 957/18, juris Rn. 3.
77 BSG, Beschluss vom 14.11.2013, B 9 SB 5/13 B, juris Rn. 10 ff.
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Mit Hilfe dieser verfahrensbezogenen Vorkehrung des Prozessrechts soll 
für Menschen mit Behinderungen im Sinne des Art. 13 Abs. 1 UN-BRK 
ein gleichberechtigter Zugang zum sozialgerichtlichen Rechtsschutz sicher­
gestellt werden.78 Steht die Prozessunfähigkeit für den Prozess fest und 
ist eine anderweitige gesetzliche Vertretung nicht gewährleistet, bedarf 
es daher grundsätzlich der Bestellung eines besonderen Vertreters.79 Von 
der Vertreterbestellung kann nur ausnahmsweise abgesehen werden, wenn 
unter Anlegung eines strengen Maßstabs das Rechtsmittel eines Prozess­
unfähigen „offensichtlich haltlos" ist. Dies ist insbesondere bei absurden 
Klagebegehren ohne jeden Rückhalt im Gesetz oder bei offensichtlich un­
schlüssigem Vorbringen anzunehmen.80

Die Bestellung eines besonderen Vertreters entbindet das Gericht nicht 
von seiner eigenen Verpflichtung, effektiven Rechtsschutz zu leisten. Im 
Rahmen seiner den Beteiligten gegenüber bestehenden Fürsorgepflicht 
hat es zur Wahrung der prozessualen Rechte prozessunfähiger Beteiligter 
grundsätzlich darauf zu achten, ob sich die Maßnahmen eines besonderen 
Vertreters, der für das bei ihm anhängige Verfahren bestellt ist, im Rah­
men der Pflichten halten, die diesem dem prozessunfähigen Beteiligten 
gegenüber obliegen. So darf das Gericht eine Handlung des besonderen 
Vertreters, die den Wünschen und Interessen des prozessunfähigen Betei­
ligten erkennbar widerspricht, nicht ohne Weiteres seiner Entscheidung 
zum Nachteil des Vertretenen zugrunde legen.81

f ) Grenzen

Die Verpflichtung der Gerichte, das Verfahren stets nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Beachtung von Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG so zu führen, dass den 
gesundheitlichen Belangen der Verfahrensbeteiligten Rechnung getragen 
wird, gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Verfahrensbeteiligte mit Behinde­
rungen können nicht in jedem Fall beanspruchen, dass die mündliche 
Verhandlung nach ihren Vorstellungen ausgestaltet wird, wenn dies im 
Widerspruch zu verfahrensrechtlichen Prinzipien stehen würde, die eben­
falls mit Verfassungsrang ausgestattet sind. So hatte das BVerfG in einem 

78 BSG, Beschluss vom 22.09.2020, B 5 R 212/20 B, juris Rn. 7.
79 BSG, Beschuss vom 26.03.2025, B 4 AS 87/23 B, juris Rn. 7.
80 BSG, Beschluss vom 10.11.2021, B 1 KR 80/20 B, juris Rn. 12.
81 BSG, Beschluss vom 14.11.2013, B 9 SB 84/12 B, juris.
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besonderen Einzelfall entschieden, dass dem Wunsch eines unter psychi­
schen Beeinträchtigungen leidenden Verfahrensbeteiligten, die mündliche 
Verhandlung barrierefrei derart durchzuführen, dass er – ähnlich den Ab­
läufen in einem Online-Forum – über einen längeren Zeitraum mittels 
Computer von zuhause aus kommunizieren hätte können, nicht zu entspre­
chen war, und diesen auf die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten oder 
Mitwirkung eines Beistands verwiesen.82

Weiterhin kann aus den Regelungen der UN-Behindertenrechtskonven­
tion für behinderte Menschen keine Ausnahme vom Vertretungszwang 
für Verfahren vor dem Bundessozialgericht (§ 73 Abs. 4 SGG) abgeleitet 
werden.83

V. Verfahrensdauern als Herausforderung

Wirksamer Rechtsschutz bedeutet auch Rechtsschutz innerhalb angemes­
sener Zeit.84 Ein zügiger Abschluss rechtlicher Auseinandersetzungen er­
scheint gerade bei den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit wünschenswert, 
bei denen über Sozialleistungen zur Sicherstellung des laufenden Lebens­
unterhalts, Fragen der Gesundheitsversorgung oder der Teilhabe am ge­
sellschaftlichen Leben gestritten wird. Die sorgfältige Aufklärung des ent­
scheidungserheblichen Sachverhalts steht jedoch, vor allem im Falle der 
notwendigen Hinzuziehung sachverständiger Hilfe, in einem Spannungs­
verhältnis zur Dauer der Rechtsstreite.85 Trotz eines deutlichen Personal­
aufbaus in den letzten Jahren auf inzwischen 1.823 Arbeitskraftanteile in der 
Sozialgerichtsbarkeit86 und einem deutlichen Rückgang der Neueingänge 
ist zu konstatieren, dass die Verfahrensdauern weiterhin eines der Haupt­
probleme der Sozialgerichtsbarkeit bei der Sicherstellung eines wirksamen 
Zugangs zum Recht darstellen. Die Richterinnen und Richter der Sozialge­
richtsbarkeit sind mit bundesweit knapp 380.000 anhängigen Verfahren 
zu Beginn des Jahres 202387 immer noch – bei zum Teil erheblichen Un­

82 BVerfG, Beschluss vom 27.11.2018, 1 BvR 957/18, juris.
83 BSG, Beschluss vom 22.09.2020, B 5 R 212/20 B, juris Rn. 7.
84 BVerfG, Beschluss vom 21.09.2023, 2 BvR 825/23, juris Rn. 29.
85 Vgl. BSG, Urteil vom 03.09.2014, B 10 ÜG 2/13 R, juris Rn. 36; Masuch/Spellbrink, 

Das Gerichtsverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz, S. 449 Fn. 47.
86 Vgl. BMJ, Richterstatistik 2022, Stand 02.04.2024.
87 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht – Sozialgerichte 2023, Stand 

25.07.2024.
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terschieden zwischen den Bundesländern – durch hohe Bestände belastet. 
So belief sich der Anteil der bei den Landessozialgerichten erledigten Ver­
fahren, die seit ihrem Eingang in der ersten Instanz mehr als fünf Jahre 
anhängig waren, auf 26 %.88 Mit entsprechenden Verfahrenslaufzeiten kann 
niemand zufrieden sein.

Die zu begrüßenden Instrumente der Verzögerungsrüge und Entschä­
digungsklage (§ 198 GVG) haben zwar dazu beigetragen, das Problembe­
wusstsein in der Justiz zu schärfen, und bieten Betroffenen im Einzelfall 
zudem eine Rechtsgrundlage für eine angemessene Kompensation ihrer 
immateriellen Schäden.89 Sie haben das Problem überlanger Verfahrens­
dauern aber erwartbar nicht grundlegend reduziert. Eine erste Evaluation 
der Regelung durch die Bundesregierung zeigte, dass Anwältinnen und 
Anwälte sowie die Sozialverbände auch in der Sozialgerichtsbarkeit ins­
besondere von der Entschädigungsklage nur zurückhaltenden Gebrauch 
machen.90 Dies ist auch in den nachfolgenden Jahren mit bundesweit zwi­
schen 400 und 500 anhängigen Klagen wegen überlanger Verfahrensdauer 
so geblieben.91 Warum dies so ist, wurde bislang wissenschaftlich noch 
nicht erforscht.92 Durchaus verallgemeinerungsfähig erscheint jedoch die 
Schilderung Conradis, dass viele Anwältinnen und Anwälte von der Erhe­
bung von Entschädigungsklagen absehen, weil sie befürchten, hierdurch 
ihr Verhältnis zum Gericht zu belasten, auch wenn eine solche Befürch­
tung im Regelfall unberechtigt sein dürfte.93 Eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielt sicherlich auch die Entscheidung des Gesetzgebers, die Ent­
schädigungsklagen nach § 183 S. 6 SGG selbst bei Versicherten, Leistungs­
empfängern und Menschen mit Behinderungen nicht in die Kostenfreiheit 
des sozialgerichtlichen Verfahrens einzubeziehen.94 Auch wenn sich diese 
gesetzgeberische Entscheidung durchaus im Einklang mit höherrangigem 
Recht befindet,95 ist nicht von der Hand zu weisen, dass Bürgerinnen und 

88 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht – Sozialgerichte 2023, Stand 
25.07.2024.

89 Kaltenstein, WzS 2020, S. 295, 327.
90 Unterrichtung durch die Bundesregierung, Erfahrungsbericht über die Anwendung 

des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrecht­
lichen Ermittlungsverfahren (Berichtszeitraum: 3. Dezember 2011 bis 31. Dezember 
2013) vom 17.12.2014, BT-Drs. 18/2950, S. 32.

91 Vgl. Keller, NZS 2022, S. 641, 646.
92 Vgl. Röhl in: jurisPK-SGG, § 198 GVG Rn. 206.
93 Conradis, info also 2023, S. 67, 67 ff.
94 BT-Drs. 17/3802, S. 29.
95 BSG, Beschluss vom 01.06.2017, B 10 ÜG 30/16 B, juris.
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Bürger, die weder über die wirtschaftlichen Voraussetzungen von PKH 
noch über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, hierdurch von der Er­
hebung (berechtigter) Klagen abgehalten werden können.96 Es erscheint 
daher sachgerecht, die Rückausnahme von der Kostenfreiheit bei Entschä­
digungsklagen zu streichen.

Vermehrte sozialgerichtliche Verfahren können im Einzelfall zudem An­
lass geben, zu komplizierte Regelungen des materiellen Rechts97 oder eine 
problematische Verwaltungspraxis zu hinterfragen.98 Zielkonflikte zwischen 
dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung und den notwendigen Schritten 
zur Herbeiführung richtiger Entscheidungen lassen sich zudem am besten 
dadurch auflösen, dass die Gerichte, die durch hohe Altbestände besonders 
belastet sind, sächlich und personell verstärkt werden.99

VI. Schluss

Mit dem SGG hat der Gesetzgeber verschiedene wichtige Weichenstellun­
gen getroffen, um eine Beteiligtenfreundlichkeit des sozialgerichtlichen 
Verfahrens und damit wirksamen und gleichen Rechtsschutz durch die 
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit zu erreichen. Diese sind durch zum Teil 
weiterhin hohe Altbestände herausgefordert. Maßnahmen, mit denen die 
Verfahren beschleunigt oder die knappen Ressourcen der Justiz geschont 
werden sollen, können die Zugänglichkeit des sozialgerichtlichen Rechts­
schutzes beeinträchtigen. Ein anschauliches Beispiel hierfür findet sich 
aktuell in Schleswig-Holstein. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
dass eine für alle Rechtsschutzsuchenden niederschwellig zugängliche So­
zialgerichtsbarkeit auch räumlich gut erreichbar sein muss. Dies hat sich 
auch in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung der Justiz nicht grundle­
gend geändert. Vor diesem Hintergrund sind aktuelle dortige Planungen 

96 Vgl. auch Röhl in: jurisPK-SGG, § 198 GVG Rn. 206.
97 S. auch Blüggel, lto vom 09.04.2025 (27.04.2025).
98 Welti/Höland/Braun/Buhr, SozSich 2008, S. 308, 311.
99 Vgl. Leitherer, Das Sozialgerichtsverfahren, S. 275; Plagemann, NZS 2006, S. 169, 170.
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zur Reduzierung der Zahl der Sozialgerichte100 nachvollziehbar auf Ein­
wände aus Anwalt- und Richterschaft gestoßen.101

Wie die Gerichte mit den Instrumenten des sozialgerichtlichen Verfah­
rens zur Sicherstellung des gleichen und wirksamen Zugangs zum Recht 
umgehen, kann anhand der veröffentlichten Rechtsprechung allein reprä­
sentativ nicht beantwortet werden. Erforderlich ist eine kontinuierliche 
Begleitung der Praxis der Sozialgerichtsbarkeit durch kritische Rechtstatsa­
chenforschung.

Statistische Quellen
Bundesamt für Justiz, Richterstatistik 2022, Stand 02.04.2024, abrufbar unter: https://w

ww.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Richterstatisti
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Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht Sozialgerichte 2023, Tabelle 24271-07, 
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